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AALLLLGGEEMMEEIINNEE  GGEESSCCHHÄÄFFTTSSBBEEDDIINNGGUUNNGGEENN  
vvoonn  DDII  EEdduuaarrdd  HHaannss  FFRRIITTZZ  

 

 
Zusatz zu den 

• Allgemeinen Bedingungen für den Verkauf und die Lieferung von Organisations-, Programmierleistungen und 

Werknutzungsbewilligungen von Softwareprodukten 

• Allgemeinen Bedingungen für den Verkauf und die Lieferung von Software-Support-Leistungen 

• Allgemeinen Bedingungen für Dienstleistungen in der Informationsverarbeitung durch Rechenzentren 

 

 

1. Vertragsumfang und Gültigkeit 

 
1.1 Die Vertragsteile sind sich bewusst, dass aufgrund der 
besonderen Komplexität im Bereich des Transports und der 

Verarbeitung von Daten keine hundertprozentige Sicherheit 
gewährleistet werden kann. Allgemeine Regeln über 

Leistungsstörungen und Schadenersatz sind daher vor dem 
Hintergrund der speziellen technischen Bedingungen, die in 
diesen Bereichen vorgefunden werden, zu verstehen und 

anzuwenden.  
 

2. Leistungsumfang 

 
2.1 Bei von DI Eduard Hans FRITZ (im Folgenden: 

Auftragnehmer) erstellter Software ist der Leistungsumfang 
durch eine Leistungsbeschreibung (Pflichtenheft) bestimmt. Die 
Lieferung umfasst den auf den bezeichneten Anlagen 

ausführbaren Programmcode. Sämtliche Rechte an den 
Programmen und der Dokumentation verbleiben beim 

Auftragnehmer. 
 
2.2 Der Auftragnehmer übernimmt keine Verantwortung für 

von ihm nicht betriebene, erstellte oder betreute Netze oder 
Netz- und sonstige Telekommunikationsdienstleistungen. 
 

2.3 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Daten des 
Auftraggebers oder Dritter, die ihm diese zur Bearbeitung, zur 

Aufbewahrung oder zum Transport übergibt, auf deren Inhalt 
oder logischen Gehalt zu überprüfen. Erleidet der 
Auftragnehmer dadurch einen Schaden oder Mehraufwand, 

dass die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten 
rechtswidrige Inhalte aufweisen oder nicht in einem Zustand 
sind, der sie für die Erbringung der beauftragten Dienstleistung 

tauglich macht, so haftet der Auftraggeber. 
 

2.4 Stellt der Auftragnehmer vorhandene Software zur 
Verfügung, so ist deren Funktionieren sowie das Funktionieren 
der vom Auftragnehmer entwickelten Software nur unter den 

vertraglich spezifizierten Rahmenbedingungen, insbesondere 
aber jedenfalls nur unter der Bedingung gleichbleibender 

Betriebsumgebung gewährleistet. 
 
3. Verfügbarkeit und Reaktionszeit 

 

3.1 Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen mit 
höchstmöglicher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Er 

kann allerdings keine Gewähr dafür übernehmen, dass seine 
Dienste ohne Unterbrechung zugänglich sind, dass die 

gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können 
oder dass gespeicherte Daten unter allen Gegebenheiten 
erhalten bleiben. 

 
3.1.1 Die Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers 
beschränkt sich auf die Herstellung eines Zugangs unserer 

Server zu einem Internet-Knotenpunkt. Die durchschnittliche 
Mindestverfügbarkeit dieser Leistung beträgt 95 % pro Monat. 

 

3.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Fehlermeldungen 

des Auftraggebers innerhalb kürzest zumutbarer Zeit innerhalb 
der Geschäftszeiten des Auftragnehmers zu reagieren. 
 

4. Nicht durch den Kaufvertrag gedeckte Leistungen 

 

4.1 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind folgende 
Leistungen nicht durch das vereinbarte Entgelt gedeckt; sie 
gehen zu Lasten des Auftraggebers: 

 
a.) Die Kosten für Fahrt, Aufenthalt und Wegzeit für die mit der 
Ausführung der Dienstleistung beauftragten Personen des 

Auftragnehmers. 
 

b.) Die Beseitigung von durch den Auftraggeber oder Dritten 
verursachten Fehlern. 
 

c.) Beseitigung von Fehlern, die auf Bedienungsfehler des 
Auftraggebers bzw. auf eine Veränderung der Software durch 

den Auftraggeber zurückzuführen sind. 
 
d.) Datenkonvertierungen. Wiederherstellung von 

Datenbeständen und Schnittstellenanpassungen. 
 
5. Gewährleistung 

 

5.1 Die Vertragsteile stimmen überein, dass es nicht möglich ist, 

Software so zu entwickeln, dass sie für alle 
Anwendungsbedingungen fehlerfrei ist. Vereinbarte Leistungen 
an vom Auftraggeber beigestellter Hard- und Software, (z.B. 

Installationen, Funktionserweiterungen etc) erbringt der 
Auftragnehmer in dem Ausmaß, das unter den vom 
Auftraggeber beigestellten technischen Voraussetzungen 

möglich ist. Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr, dass 
aus den beigestellten Komponenten alle funktionalen 

Anforderungen des Auftraggebers hergestellt werden können. 
 
5.2 Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr, dass 

sämtliche Softwarefehler behoben werden können. Er leistet 
Gewähr für zugesicherte Eigenschaften und ist im Fall 

erheblicher Abweichungen von der Leistungsbeschreibung zur 
Nachbesserung berechtigt und verpflichtet, soweit dies nicht 
mit unangemessenem Aufwand verbunden ist. 

 
5.3 Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr dafür, dass 
die gelieferte Software 

 
a.) mit anderen Programmen des Auftraggebers 

zusammenarbeitet und 
 
b.) jederzeit und fehlerfrei funktioniert. 

 
5.4 Im Falle der Erbringung von Internetdienstleistungen durch 
den Auftragnehmer übernimmt dieser aufgrund der bekannten 

nicht völligen Verlässlichkeit des Internet keine Gewähr für die 
Übermittlung von Daten, insbesondere nicht für deren 

vollständigen, richtigen und rechtzeitigen Transport. 
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6. Rücktritt 

 

6.1 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten, 
 
a.) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die 

Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber 
zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer 
angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird; 

 
b.) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des 

Auftraggebers entstanden sind, und dieser auf Begehren des 
Auftragnehmers weder Vorauszahlung leistet, noch vor 
Lieferung oder Leistung eine taugliche Sicherheit erbringt; 

 
c.) wenn über das Vermögen des Auftraggebers ein 

Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein Auftrag auf Einleitung 
eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens 
abgewiesen wird; 

 
d.) wenn der Auftraggeber die ihm eingeräumte Befugnis zur 
Nutzung von Einrichtungen des Auftragnehmers zur Begehung 

rechtswidriger Handlungen oder der Schädigung Dritter 
missbraucht. 

 
6.2 Der Rücktritt kann aus obigen Gründen auch hinsichtlich 
eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung erklärt 

werden. 
 
6.3 Im Falle eines Rücktritts sind bereits erbrachte Leistungen 

oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu 
bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom 

Auftraggeber noch nicht übernommen wurde, sowie für vom 
Auftragnehmer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem 
Auftragnehmer steht anstelle dessen auch das Recht zu, die 

Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen. 
 
6.4 Tritt der Auftraggeber aus Gründen, die nicht von 

Auftragnehmer zu verantworten sind, vom Vertrag zurück, so 
gilt ein Schadenersatz in Höhe des für den Auftragnehmer 

nachweisbar entstandenen Aufwandes, zumindest aber von 20 
% des Nettoauftragswerts als vereinbart. Das richterliche 
Mäßigungsrecht wird ausgeschlossen. Im Falle der berechtigten 

außerordentlichen Kündigung durch den Auftragnehmer hat 
dieser Anspruch auf Ersatz jener Aufwendungen, die ihm im 

Hinblick auf die Begründung und Erfüllung dieses Auftrags 
entstanden sind (z.B. durch die Anschaffung von Geräten), und 
die durch die während der Laufzeit des Vertrags vom 

Auftraggeber bezahlten Entgelte noch nicht abgegolten sind, in 
diesem Ausmaß. 
 

7. Haftung 

 

7.1 Behauptet der Auftraggeber an einem ihm entstandenen 
Schaden ein Verschulden des Auftragnehmers, so hat er dies zu 
beweisen. Die Haftung des Auftragnehmers für leichte 

Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und 
Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, entgangenen 
Gewinn, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter 

gegen den Auftraggeber sind ausgeschlossen. 
 

7.1.1 Insbesondere sind jegliche Ansprüche bei Ausfall des 
Servers des Auftragnehmers ausgeschlossen, sofern dieser 
Ausfall nicht auf grobe Fahrlässigkeit des Auftragnehmers 

zurückzuführen ist. 
 

7.2 Der Höhe nach ist die Haftung des Auftragnehmers 
gegenüber dem Auftraggeber mit EUR 7.200.- beschränkt, 
insgesamt jedoch mit EUR 72.000.- für die Summe aller 

Ansprüche mehrerer Geschädigter aus einem Ereignis 
 
 

7.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, 

Inbetriebnahme und Benutzung (wie z.B. in 
Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen 

Zulassungsbedingungen durch den Auftraggeber oder seiner 
Mitarbeiter ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. 
 

8. Lieferung von Software von Dritten 

 

8.1 Bestellt der Auftraggeber beim Auftragnehmer lizenzierte 

Software von Dritten, so ist es seine Obliegenheit, über 
Kenntnis des Leistungsumfanges dieser Software und deren 

Lizenzbestimmungen zu verfügen. Der Auftragnehmer stellt 
Software von Dritten nur in jenem Rahmen zur Verfügung, der 
durch die Lizenzbedingungen dieses Dritten vorgegeben wird; 

diese werden auf Wunsch - gegebenenfalls nur in 
Originalsprache zur Verfügung gestellt. Bei der Benutzung von 

Software eines Dritten wird der Auftraggeber nicht 
Auftraggeber dieses Dritten. Wenn nicht ausdrücklich eine 
Vereinbarung Lieferung derartiger Software getroffen wird, so 

stellt der Auftragnehmer derartige Software lediglich im 
Rahmen seines Serviceangebots zur Verfügung, ohne dass dem 
Auftraggeber daraus ein Rechtsanspruch darauf entstünde. 

 
9. Bestellung von Domain-Namen 

 
9.1 Domain-Namen werden von bestimmten Institutionen wie 
nic.at, Networksolutions, ENic usw. eingerichtet. Der 

Auftragnehmer vermittelt die Domain-Registrierung nur und 
übernimmt keine Haftung für die Verfügbarkeit einer Domain. 
Der Auftragnehmer erwirbt oder vergibt daher keine Rechte an 

der Domainbezeichnung. Der Auftragnehmer hat auch keinerlei 
Verpflichtungen hinsichtlich der Domain, insbesondere ist er 

nicht zur Prüfung auf rechtliche Zulässigkeit der Domain-
Bezeichnung verpflichtet. Was die Einrichtung und Führung der 
Domain betrifft, besteht ein Vertragsverhältnis lediglich 

zwischen dem Besteller und der jeweiligen Institution. Diesem 
Vertrag liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Institution zugrunde. 

 

10. Schlussbestimmungen 

 

10.1 Formerfordernis: Alle dieses Vertragsverhältnis 
betreffenden Mitteilungen und Erklärungen sind nur gültig, 

wenn sie schriftlich erfolgen. 
 

10.2 Vergabe von Subaufträgen: Der Auftragnehmer ist auf 
eigenes Risiko ermächtigt, andere Unternehmen mit der 
Erbringung von Leistungen aus diesem Vertragsverhältnis zu 

beauftragen. Ein unmittelbares Vertragsverhältnis zwischen 
Auftraggeber und dem vom Auftragnehmer beauftragten 
Subauftragnehmer kommt dadurch nicht zustande, es sei denn, 

der Auftraggeber hätte den Auftragnehmer angewiesen, den 
weiteren Auftragnehmer in seinem (des Auftraggebers) Namen 

zu beauftragen. In letzterem Fall haftet der Auftragnehmer nur 
für Auswahlverschulden, es sei denn, den Auftraggeber hätte 
ihn zur Wahl eines bestimmten Auftragnehmers angewiesen. 

 
St. Veit im Mühlkreis, Dezember 2008 


